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              Community Nurse

Ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Jahr 2024

wünscht das gesamte 

Gemeindeteam und 

Bgm. Haunschmied  

im Namen des  

Gemeinderates
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37. Internationale 
Jännerrallye 2024

Straßensperren im Gemeindegebiet
Vom 05. - 07. Jänner 2024 findet 
die 37. Int. Jännerrallye statt. 

Wir ersuchen im Namen des Ral-
lyeclubs Mühlviertel um strikte Ein-
haltung nachstehender Verhaltens-
regeln:

• Der Aufenthalt für Zuschauer 
während des Rennens ist nur in 
den gekennzeichneten Zuschau-
erzonen gestattet.

• Das Betreten der Rallyestrecke 
während des Rennens ist strengs-
tens verboten.

• Den Anweisungen des Sicher-
heitspersonals und der Exekutive 
ist unbedingt Folge zu leisten.

• Für die Entsorgung des Abfalls 
verwenden Sie die bereit gestell-
ten Behältnisse.

Der Veranstalter hat für die Zeit 
vom 05. - 07. Jänner 2024 eine 
eigene Notfallnummer unter 
0676/53 25 158 eingerichtet.

Am Start jeder Sonderprüfung sind 
Rettung, Notarzt und Feuerwehr ein-
satzbereit vor Ort. Sollten während 
des Rennens Notfälle bei Anrainern 
auftreten, wird das Rennen unter-
brochen und die am Start positionier-
ten Einsatzkräfte können dadurch 
schneller als gewohnt anrücken.

Die Veranstaltung wird am Samstag, 
06. Jänner 2024 auch durch unser 
Gemeindegebiet führen und sieht fol-
gende Streckenführung samt Sper-
ren vor (Kasten unten): 

 

Sonderprüfung Pierbach 
Güterweg Grubmühle  vom Haus Altmann, Mühlenweg 28, bis zur  
    Grubmühle

FAHRVERBOT am Samstag, 06.01.2024, von 06:15 bis 14:00 Uhr

Sonderprüfung Schönau - St. Leonhard
Güterweg Wolfing  nach dem Ortsgebiet Oberndorf bis zur Kreu- 
    zung GW Niederndorf
Güterweg Niederndorf  ab Kreuzung GW Wolfing bis zum GW Haid- 
    mühle

FAHRVERBOT am Samstag, 06.01.2024, von 14:45 bis 21:15 Uhr

Foto: Verantstalter Jannerrallye

Schönauer
Weihnachtsbaum

 
Die Gemeinde Schönau bedankt 

sich sehr herzlich bei  
Mag. Dr. Josef Schartmüller aus  

Prandegg, für die Spende des 
wunderschönen Weihnachtsbau-

mes für unseren Ortsplatz.

Der Veranstaltungskalender hat 
sich sehr gut bewährt und wurde 
daher für das Jahr 2024 wieder 
erstellt. 

Manchmal müssen Termine ver-
schoben werden! Wenn Sie also 
eine Veranstaltung planen, fragen 
Sie am Gemeindeamt die aktuellen 
Veranstaltungen und freien Ter-
mine ab.

Dieser Veranstaltungskalender  
ist unter: www.schoenau-im.at 
abrufbar.

Veranstaltungs-
kalender
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ID Austria ersetzt Handysignatur
Durch die ID Austria wird das eigene 
Mobiltelefon zum amtlichen Aus-
weisdokument aufgerüstet und da-
mit zum mobilen Schlüssel für einen 
sicheren Zugang zu Amtswegen, per-
sönlichen Daten, Websites und dem 
persönlichen elektronischen Post-
fach.

Unabhängig von Ort und Zeit kön-
nen Ansuchen bei der Behörde ein-
gebracht, Dokumente signiert und 
elektronische Post sicher erhalten 
werden. Um sich im Internet zu iden-
tifizieren oder die elektronische Un-
terschrift zu bestätigen, kann entwe-
der eine SMS mit einer sechsstelligen 
Transaktionsnummer (TAN) ange-
fordert oder die App „Digitales Amt“ 
verwendet werden. 

Erstmalige Aktivierung der  
ID Austria

Eine Aktivierung der ID Austria 
ist  kostenlos am Gemeindeamt  
Schönau möglich und dauert ca. 15 
Minuten.

Was ist mitzubringen

Sie beantragen in Kürze einen 
neuen Reisepass?

Die Passbehörde bietet Ihnen an, 
den behördlichen Teil des ID Austria 
Registrierungsprozesses direkt im 
Wege der Passbeantragung durch-
zuführen. Sie können aber auch dar-
auf verzichten.

Umstellung von Handy-Signatur 
auf ID-Austria

• Behördlich registrierte Han-
dy-Signaturen können über ei-
nen Online-Prozess mit der App 
„Digitales Amt“ auf die ID Austria 
Vollfunktion aufgewertet wer-
den.

• Nicht behördlich registrierte 
Handy-Signaturen können über 
einen Online-Prozess mit der App 
„Digitales Amt“ nur auf die Basis-
funktion umgestellt werden. Um 
alle ID Austria-Services (Voll-
funktion) nutzen zu können, ist 
eine persönliche Registrierung 
beim Gemeindeamt nötig.

Unterschied zwischen Basis- und 
Vollfunktion

ID Austria Basisfunktion
• Enthält alle Funktionen der Han-

dy-Signatur (Einstieg FinanzOn-
line und E-AMA weiterhin mög-
lich) 

• Weiterhin SMS-TAN-Verfahren. 

Ihre Vorteile mit der ID-Austria

• Bietet direkten, hochsicheren Zu-
gang zu digitalen Services von 
Verwaltung und Wirtschaft. 

• Ermöglicht die einfache und si-
chere Unterschrift digitaler Do-
kumente

• Ist kostenlos und bringt bei digi-
talen Amtswegen eine Kostener-
sparnis von bis zu 40% der Ge-
bühren

• Erfüllt höchste Sicherheits- und 
Datenschutzstandards

• Ist Basis zur digitalen Ausweis- 
plattform und für zahlreiche wei-
tere Anwendungen

Steuererklärung  und Arbeitneh-
merveranlagung mittels Finanz-  
Online, Versicherungsdaten, Pension 
und Kindergeld bei der Sozialversi-
cherung, Anmeldung, Ummeldung 
und Abmeldung eines Gewerbes, 
Strafregisterauszug, Staatsbürger-
schaftsnachweis, Meldebestätigung, 
Geburtenbuch, Geburtsurkunde, Stu-
dienbeihilfe, Wahlkarte, Volksbe-
gehren, elektronische Zustelldienste, 
usw.

• ein gültiger Reisepass oder Per-
sonalausweis 

• Ihr Handy mit Fingerabdruck-
sensor und/oder Gesichtser-
kennung

• Ein aktuelles Passfoto (nicht älter 
als 6 Monate).

• Hat keine Ausweisfunktion (z. B. 
digitaler Führerschein)

ID Austria Vollfunktion
• Enthält zusätzliche Funktionen 

(zB Wahlkartenbeantragung, 
Anforderung einer Meldebestäti-
gung, Anforderung Strafregister-
bescheinigung,..)

• Einstieg mit Fingerabdruck oder 
Gesichts- bzw. Iriserkennung 

• Ausweise (digitaler Führer-
schein) sind möglich
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Verhaltensregeln bei 
Wolfsbegegnungen

Wenn man einem Wolf begegnet, gilt 
grundsätzlich, dass man zunächst be-
obachten soll, ob Sie der Wolf über-
haupt wahrgenommen hat. Wenn 
das nicht den Anschein hat, ruhig 
verhalten und warten bis der Wolf 
weitergezogen ist. Hat Sie das Tier 
wahrgenommen und nähert sich 
an, dann bitte folgendes beachten: 
Arme über den Kopf, groß machen 
und laut rufen/klatschen. 

Keinesfalls: Wegrennen oder so-
gar in den Angriff übergehen!

Sollte ein Hund dabei sein, kann dies 
das Verhalten von Wölfen beeinflus-
sen. Ein Hund kann für den Wolf als 
Artgenosse (bei einem Dackel eher 
ausgeschlossen), als Konkurrent 
oder Eindringling in sein Territorium 
wahrgenommen werden. Bei einer 
Wolfsbegegnung mit dem eigenen 
Hund sollte man versuchen den Hund 
zu beruhigen, damit dieser nicht ver-
sucht den Wolf zu verbellen und sich 
ruhig mit dem Hund an der kurzen 
Leine zurückziehen.

Wenn man mit dem Pferd unterwegs 
ist, keinesfalls fluchtartig davon ga-
loppieren, sondern Ruhe bewahren 
und sich mit dem Pferd dem Wolf 

zuwenden, damit das Pferd den Wolf 
sieht. Sollte sich dieser nicht zurück-
ziehen, langsam aber entschlossen 
auf ihn zureiten. Wenn genügend 
Platz vorhanden ist, langsam vorbei-
reiten.
Wir ersuchen alle Sichtungen den 
Behörden zu melden. 

Notwendige Angaben: 
• Zeitpunkt der Sichtung 
• Ortsangabe (Adresse, Angabe des 

Grundstückes) –  ev. Angabe über 
Entfernung zum nächsten Wohn-
haus;

• Beschreibung des Wolfes (Farbe, 
Größe, Anzahl, Verhalten) und 
Besonderheiten.

OÖ Wolf - Hotline 
während der Amtsstunden
0732/77 20-118 12 
außerhalb der Amtsstunden
0732/77 20-188 89 
oder dem zuständigen Revierjäger.

ORF-Beitrag NEU
Gesetzesänderung mit 1. Jänner 
2024. 

Wer bislang TV und Radio angemel-
det hatte, bezahlt weniger als zuvor.

Der ORF-Beitrag wird günstiger, 
beträgt nunmehr 15,30 Euro 
monatlich und ist im Voraus zu 
bezahlen. Pro Hauptwohnsitz ist 
nur eine Meldung notwendig.

Für Personen, die bereits bei der 
GIS gemeldet sind, besteht kein 
Handlungsbedarf, denn sie werden 
automatisch als beitragszahlende 
Person in das neue System über-
nommen. Befreiungen bleiben auf-
recht und müssen nicht neu bean-
tragt werden.

Wer bislang an seiner Hauptwohn-
sitz-Adresse die GIS nicht angemel-
det hat, muss sich ab sofort bei der 
GIS, am besten direkt unter: gis.at 
registrieren. Dann kann eine Befrei-
ung beantragt werden, wenn man 
die entsprechenden Voraussetzun-
gen erfüllt.

Bis zum 31. Dezember 2023 gilt das 
bisherige Gesetz. Das heißt bis Jah-
resende sind weiterhin die Rund-
funkgebühren mit den damit ver-
bunden Abgaben und Entgelten zu 
entrichten.

OÖVV Fahrplanwechsel
Wie jedes Jahr werden auch heu-
er Mitte Dezember (konkret am 
10.12.2023) die Fahrpläne im öf-
fentlichen Verkehr umgestellt. Fahr-
planangebote, Liniennummern und 
Abfahrtszeiten können sich ändern. 
Fahrplanfolder liegen am Gemein-
deamt auf bzw. sind auf:
www.ooevv.at erhältlich.

Foto:Pixabay
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Abbruch Kerneckerhaus bereits vollzogen

Jetzt ging es schnell -  die Firma 
Bernegger aus Molln hat inner-
halb weniger Wochen das gesamte 
Bebauungsareal Kernecker von den 
Gebäuden „befreit“. Viele Materialien 
wurden entsprechend entsorgt. Die 
Mauerteile wurden am Gemeinde- 
lagerplatz im Bereich „Jimmy“ von 
einem Schredder zerkleinert. Nach 
einer entsprechenden Untersuchung 
des geschredderten Materials wird 
entschieden, ob es zur Wiederfül-
lung für den Neubau geeignet ist. Ein 
herzliches Dankeschön an Andreas 
Lumesberger für die Bereitstellung 
des Lagerplatzes im Bereich Zufahrt 
Almblick. 

Aufgrund der Tatsache, dass ab 
September 2024 der Besuch der  
Krabbelgruppe für Kinder bis drei 
Jahren von 7.00 Uhr bis 13.00 
Uhr kostenlos sein wird, werden 
wir die bestehenden Pläne für den 
Neubau des Kindergartens insofern 
abändern, dass wir anstelle von 4 
Gruppen (3 Kindergartengruppen, 1 
Krabbelstube) 5 Gruppen errichten 
werden. Damit ist gewährleistet, dass 
der Bedarf (auch künftige Bedarf) ent-
sprechend abgedeckt werden kann. 

Es ist sicherlich vernünftiger und 
vorrausschauender zum jetzigen 
Zeitpunkt die 5. Gruppe mit zu errich-

ten, anstelle diese dann später dazu 
bauen zu müssen. Ein herzliches 
Dankeschön an die Landesdienststel-
len und Frau LH-Stv. Mag. Christine 
Haberlander und Frau LR Michaela 
Langer-Weninger für die großzügige 
Unterstützung bei unserem Schönau-
er Jahrhundertprojekt. 
Für etwaige Behinderungen, Er-
schwernisse und Störungen (Lärm-
belästigungen, Staubentwicklung, 
etc.) dürfen wir während der Bauzeit 
um Verständnis ersuchen. Es wird 
danach getrachtet, die Straßensper-
ren so kurz wie möglich zu halten, 
um Verkehrsbeeinträchtigungen tun-
lichst zu vermeiden.



Gesundheit / Soziales

6

Heute möchte ich mich einfach nur 
bei Euch allen von ganzem Herzen 
bedanken!

• DANKE für das entgegenge-
brachte Verständnis diesem 
neuen Projekt gegenüber!

• DANKE für das große Vor-
schuss-Vertrauen, dass Ihr in 
meine Person gesetzt habt!

• DANKE für die vielen Aufträ-
ge, die an mich herangetragen 
wurden!

Die Gemeinde Schönau i. M. liegt 
derzeit im sehr guten Mittelfeld des 
Projektes – das wäre ohne Eure Of-
fenheit nicht möglich gewesen!

Somit wünsche ich Euch allen ein 
geruhsames, besinnliches, friedvol-
les Weihnachtsfest!
Eure Community Nurse Helene Ar-
nold

Erhöhung Einkommens-
grenze Sozialmarkt

Im Bezirk Freistadt gibt es drei Sozi-
almärkte. Die arcade in Freistadt und 
die beiden Rotkreuz-Märkte in Ha-
genberg und in Unterweißenbach.
 
In den Märkten werden nur Waren 
angeboten, die gespendet (von der 
Bevölkerung, von Firmen, Vereinen 
etc.) oder von Erzeugern und Liefe-
ranten zur Verfügung gestellt wur-
den. Diese werden dann stark redu-
ziert zum Verkauf angeboten. 

Es gibt daher auch kein Vollsortiment 
und die Waren werden aus dem va-
riierenden Sortiment ausgegeben so-
lange der Vorrat reicht.

Wie kommt man zu einer Berech-
tigungskarte?

Anträge können in den Sozialbera-
tungsstellen Freistadt, Pregarten und 
Unterweißenbach gestellt werden. 
Mitzubringen sind:
• Einkommensnachweise (aller im 

Haushalt lebender Personen)
• Lichtbildausweis
• Haushaltsbestätigung

Wer darf einkaufen?
Alle Menschen deren Einkommen 
(Netto) die Obergrenze nicht über-
schreitet:

• Alleinstehende: 1.375,00 Euro
• Ehepaare/Lebensgemeinschaf-

ten: 1.950,00 Euro
• Zugschlag pro Kind: 350,00 Euro

Das Einkommen  (ausgenommen 
sind Lehrlinge) aller tatsächlich im 
Haushalt lebenden Personen darf 
diese Obergrenze nicht überstei-
gen. Pflegegeld, Wohnbeihilfe, Fa-
milienbeihilfe oder Unterhalt wer-
den nicht mit einberechnet!

Schon gewusst?  
In unserem ASZ (Altstoffsammelzentrum) werden auch 
Kerzen- und Wachsreste gesammelt. 

Es können alle Arten von Kerzen wie Zier-, Duft-, Adventskranz- 
und Christbaumkerzen, aber auch Fackeln und Gelsenlichter 
abgegeben werden - bitte ohne Verpackung oder Behältnis! 

Gerade jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit ist das eine gute 
Gelegenheit, den „Wertstoff Wachs“ einer sinnvollen 
Verwertung zuzuführen. Eine Firma in Wels macht daraus 
Fackeln. 

Richtig Müll trennen schont Umwelt und Ressourcen! 

Foto: privat 

Die finanziellen Mittel für das Pilotprojekt 

werden vom Fonds Gesundes Österreich 

nach den Auflagen der Europäischen Union 

– NextGenerationEU vorerst für einen Zeit-

raum von 3 Jahren zur Verfügung gestellt. 



Bildung / Schule 

Ein kleiner Auszug der neuen Bücher 
Luke Rhinehart ...................................  Der Traum von einem Baum; Roman
Joesi Prokopetz ..................................  Hofer; Roman
Hera Lind ............................................  Das einzige Kind; wahre Geschichte
Kerstin Ekman ....................................  Wolfslichter; Roman

Kinder
Emma Thompson ................................  Jims brillante Weihnachten
Ann-Katrin Heger  ..............................  Die verwunschene Wichteltür
Robert Scheffner ................................  Wo die Wichtel wohnen
Mary Pope Osborn  ............................  Das magische Baumhaus Band 58-61
Rachel R. Russell ................................  Dork Diaries: Band 10
Christine Paxmann  ............................  Was ist was: Wilde Tiere
Wieso? Weshalb? Warum?.................  Mutig, stark und selbstbewusst
Andreas Schmachtl  ...........................  Das magische Baumhaus Band 58-61
Rachel R. Russell ................................  Hörnchen & Bär: Ziemlich quirlige Waldneuigkeiten
Linda Chapman ...................................  Sternenschweif: Das verschwundene Tagebuch

Ferienprogramm 2023
Rückblick und Danke

Gemeinde- & Schulbibliothek
Schulstraße 5
Tel. 07261/7224  – 20, 
www.biblioweb.at/schoenau
Öffnungszeiten:
Sonntag von 08.00 bis 11.00 Uhr 
Mittwoch von 17.00 bis 18.30 Uhr

Eine Liste der neuesten Bücher
findet Ihr unter folgendem Link:

https://www.schoenau-im.at/ 
Unser_Ort/Schule_Bildung/Bibliothek
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Öffentliche Bibliothek 

Das ehrenamtliche 
Bibliotheks-Team Schönau, 

sucht zur Unterstützung eine 
Helferin oder einen Helfer 

jeden Alters. 

Bei Fragen oder 
Interesse bitte 

bei Helga Aumayer 
0664/73434030 

melden.

Der Winter kehrt ins Land und wir 
denken noch immer mit Wehmut an 
die tollen Stunden im Sommer. Im 
heurigen Jahr konnten wir beson-
ders viele Kinder mit unserem kreativ 
gestalteten Programm ansprechen 
und sie waren mit viel Eifer und Ta-
tendrang bei der Sache!

Besonderer Dank gilt den vielen Un-
terstützern, Veranstaltern und fleißi-
gen Händen, die uns die Möglichkeiten 
bieten, ein über die Gemeindegrenzen 
hinaus besonders Ferienerlebnis für 
unsere Kinder anbieten zu können. 
Im besonderen möchten wir uns bei 

Gisela Lumetzberger bedanken, die 
gemeinsam mit uns das Programm 
in den letzten Jahren mitgestaltet hat 
und mit Ende dieses Jahres das Team 
verlässt. DANKE für deinen Einsatz 
und deine Bemühungen im Sinne der 
Schönauer Kinder.
Was wäre das Ferienprogramm ohne 
die zahlreichen Gemeindebürger/in-
nen, Vereine, Institutionen und na-
türlich unsere Kinder, die gemeinsam 
zum Gelingen der Sommermonate 
beitragen – DANKE und wir sehen 
uns im Sommer 2024.

Das Team - Ferienprogramm
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Mit freundlichen Grüßen
Der Bürgermeister

Herbert Haunschmied

Vormerkung Krabbelstube / Kindergarten  
für das Jahr 2024/25

Informationen zur Kinderbil-
dungs- und -betreuungsreinrich-
tung der Gemeinde Schönau im 
Mühlkreis sowie den Link für 
die Vormerkung finden Sie auf  
unserer Homepage unter:

Sie erhalten die Vormerkbestätigung 
als PDF zum Download (dies ist keine 
Fixplatzzusage für einen Betreuungs-
platz!). 

Wird erstmalig ein Krabbelstuben- 
oder Kindergartenplatz für das Ar-
beitsjahr 2024/25 benötigt, ist online 
eine Voranmeldung über den nach-
stehenden Link auszufüllen: 

Die Anmeldefrist für das Krabbel-
stuben-/Kindergartenjahr endet 
mit 20. Jänner 2024.

Bitte entscheiden Sie sich rechtzeitig 
für einen Platz in der Krabbelstube 
bzw. im Kindergarten. https://www.kigadu.at/

voranmeldung/schoenau
https://www.schoenau-im.at

Foto:Pixabay


